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Seph hat vollkommen Recht. Du bekommst das Geld nur anteilig wieder.

Andererseits ist es schon grenzwertig 3 Jahre auf dein Geld zu warten. Aber letztlich kannst Du
es dir auch einfach machen. Du reichst deine Abrechnung ein. Fragst nach 3 Monaten schriftlich
nach und vielleicht noch mal nach 6 Monaten mit dem Hinweis, dass man sonst einen Anwalt
einschalten würde. Dann gibst Du es an einem Anwalt ab. Der besorgt das Geld und seine
Auslagen. Problem gelöst. Es wäre noch schöner, wenn das Land sich einfach weigern könnte
legitime Ansprüche zu verweigern. Was ist wenn das Land sich entschließt dein Gehalt nicht zu
bezahlen? Verzichtest Du dann auch freiwillig auf 25% damit das Land es direkt überweist?
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